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A. Problem 

Artikel 31 Abs. 4 des zwischen der Bundesrepublik Deutschland 
und der Deutschen Demokratischen Republik abgeschlossenen 

und ratifizierten Einigungsvertrages verpflichtet den gesamtdeut-
schen Gesetzgeber, „spätestens bis zum 31. Dezember 1992 eine 
Regelung zu treffen, die den Schutz vorgeburtlichen Lebens und 
die verfassungskonforme Bewältigung von Konfliktsituationen 
schwangerer Frauen vor allem durch rechtlich gesicherte Ansprü-
che für Frauen, insbesondere auf Beratung und soziale Hilfen, bes-
ser gewährleistet als dies in beiden Teilen Deutschlands derzeit 
der Fall ist. Zur Verwirklichung dieser Ziele wird in dem in Arti-

kel 3 genannten Gebiet mit finanzieller Hilfe des Bundes unver-
züglich ein flächendeckendes Netz von Beratungsstellen verschie-

dener Träger aufgebaut. 

Die Beratungsstellen sind personell und finanziell so auszustatten, 

daß sie ihrer Aufgabe gerecht werden können, schwangere Frauen 
zu beraten und ihnen notwendige Hilfen — auch über den Zeit-

punkt der Geburt hinaus — zu leisten. " 

Sowohl die bisherige Indikationenregelung in den 11 Bundeslän-
dern der Bundesrepublik Deutschland als auch die Fristenre-
gelung der ehemaligen DDR eignen sich als Lösung für Gesamt-

deutschland nicht. 

Beide Regelungen haben — bezogen auf Bevölkerungs- und Ge-
burtenzahl — annähernd Bleichhohe Schwangerschaftsabbruch-
zahlen zur Folge. Diese sind deutlich höher als in einigen anderen 
vergleichbaren europäischen Ländern. 
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Der Auftrag des Einigungsvertrages, „den Schutz vorgeburtlichen 
Lebens ... vor allem durch rechtlich gesicherte Ansprüche für 
Frauen, insbesondere auf Beratung und soziale Hilfen, besser (zu) 
gewährleiste(n), als dies ... derzeit der Fall ist" , verlangt ein deut-
liches Mehr an Hilfe und Unterstützung und erzwingt ein breiter 
gefächertes Angebot. 

Die Indikationenregelung hat zu großer Rechtsunsicherheit bei 
Ärzten und Ärztinnen, Beratungsstellen und den betroffenen 
Frauen geführt. Gerichtsverfahren nach dem Indikationenmodell 

wurden nicht nur von den betroffenen Frauen als entwürdigend 
empfunden. Dabei hat sich erwiesen, daß es unmöglich ist, indivi-
duelle Notlagen gerichtlich zu überprüfen. 

Die Fristenregelung der vormaligen DDR läßt auf der anderen 
Seite den Schwangerschaftsabbruch als Instrument der Familien-
planung zu und bietet keine ausreichende Schwangerschaftskon-
fliktberatung an. 

Die Rechtspraxis der vergangenen Jahre hat gezeigt, daß Straf-
androhungen sich als ungeeignet erwiesen haben, werdendes Le-
ben zu schützen oder Konfliktsituationen schwangerer Frauen 
adäquat zu lösen. Das Europäische Parlament hat in einer Ent-
schließung zur freiwilligen Schwangerschaftsunterbrechung 
(Drucksache 11/6895) die Auffassung vertreten, „daß der erneuten 
Verurteilung und Verfolgung von Frauen und Ärzten, die freiwil-
lige Schwangerschaftsunterbrechungen in Ländern wie Spanien 
und der Bundesrepublik Deutschland vornehmen, begegnet wer-
den muß. " Weiterhin wurde darin festgestellt, daß Frauen in der 
gesamten Europäischen Gemeinschaft das Recht zugestanden 
werden muß, „sich zwischen der Elternschaft und der Unterbre-
chung einer unerwünschten Schwangerschaft zu entscheiden." 

Umfassende soziale Rahmenbedingungen gewährleisten den si-
chersten Schutz des werdenden Lebens. In- und ausländische Er-
fahrungen lehren, daß strafrechtliche Normierungen nur in gerin-
gem Umfang zum Schutz vorgeburtlichen Lebens wirklich beitra-
gen. Die Strafdrohung gegen Frauen hat sich als Fehlentscheidung 
erwiesen. Die notwendigen Anforderungen an den Gesetzgeber 

hat das Bundesverfassungsgericht schon 1975 zutreffend wie folgt 
beschrieben: „Achtung vor dem ungeborenen Leben und Recht 
der Frau, nicht über das zumutbare Maß hinaus zur Aufopferung 
eigener Lebenswerte im Interesse der Respektierung dieses 
Rechtsgutes gezwungen zu werden, treffen aufeinander. In einer 
solchen Konfliktlage, die im allgemeinen auch keine eindeutige 
moralische Beurteilung zuläßt und in der die Entscheidung zum 
Abbruch einer Schwangerschaft den Rang einer achtenswerten 
Gewissensentscheidung haben kann, ist der Gesetzgeber zur be-
sonderen Zurückhaltung verpflichtet. " 

Das werdende Leben kann erst dann lebensfähig werden, wenn es 
von der Frau angenommen und akzeptiert wird. Die Gesellschaft 
kann zwar ein solches Ja helfend unterstützen, es aber durch keine 
wie immer gearteten Maßnahmen erzwingen. 

Die Aufgabe des Gesetzgebers erstreckt sich darauf, durch kon

-

krete Hilfen ein solches Ja zu erleichtern und für Schwanger- 
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schaftskonfliktsituationen eine fachlich qualifizierte Beratung an-

zubieten, die eine Gewissensentscheidung begleitet. 

B. Lösung 

Die in dem Gesetzentwurf vorgeschlagenen Einzelregelungen ba-
sieren auf der — auch wissenschaftlich belegten — Erkenntnis, daß 

das Prinzip Hilfe statt Strafe und damit Regelungen außerhalb des 
Strafgesetzbuches geeigneter sind, den Schutz werdenden Lebens 
zu gewährleisten und auch den Konfliktsituationen von Frauen 
angemessen zu begegnen. Diesen Weg zeigte auch das Bundes-
verfassungsgericht in einem Leitsatz zu seinem Urteil vom 25. Fe-
bruar 1975 zum Schwangerschaftsabbruch auf: „Der Gesetzgeber 
kann die grundsätzlich gebotene rechtliche Mißbilligung des 
Schwangerschaftsabbruchs auch auf andere Weise zum Ausdruck 
bringen als mit dem Mittel der Strafandrohung. Entscheidend ist, 
ob die Gesamtheit der dem Schutz des ungeborenen Lebens die-
nenden Maßnahmen einen der Bedeutung des zu sichernden 
Rechtsgutes entsprechenden tatsächlichen Schutz gewährlei-

stet. " 

Diese wissenschaftlich belegten Erfahrungen und die verfassungs-
rechtlichen Vorgaben berücksichtigt das Familien- und Schwan-
gerenhilfegesetz: In dem am Ziel des effektiven Lebensschutzes 
unter Wahrung der Eigenverantwortlichkeit der Frauen ausgerich-
teten Gesetz ergeben sich fünf gleichwertige Schwerpunkte: 

1. Aussage zum Schutz des werdenden Lebens als Grundnorm. 

2. Eine breite Palette sozialer Hilfen, die auf typische Schwanger-
schaftskonfliktsituationen zugeschnitten sind oder aber einer 
Mutter das Zusammenleben mit einem Kind erleichtern. 

3. Ein Anspruch auf Sexualerziehung und Sexualaufklärung, um 
ungewollte Schwangerschaften möglichst von vornherein zu 
verhindern. 

4. Informationsangebote für alle Schwangeren sowie Angebote 
auf weitergehende Beratung, die auf Wunsch in Anspruch ge-
nommen werden können sowie die Einrichtung von Schwan-
gerschaftsberatungsstellen, die als öffentliche Aufgabe an-
erkannt und deshalb mit öffentlichen Mitteln gefördert wer-
den. 

5. Schließlich wird auch das Recht der Schwangerschaftsabbrüche 
neu geordnet, weil trotz aller Prävention und Hilfsangebote rea-
listischerweise nicht davon ausgegangen werden kann, daß 
Schwangerschaftsabbrüche jemals gänzlich zu vermeiden sein 
werden. 

Der Gesetzentwurf berücksichtigt alle in Artikel 31 Abs. 4 des Eini-
gungsvertrages erfolgten Festlegungen für den im Wege der 
deutsch-deutschen Rechtsangleichung neu zu ordnenden Schutz 
des werdenden Lebens. 
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C. Alternativen 

Es sind folgende Alternativen möglich: 

1. Die Beibehaltung des geltenden Rechtszustandes in den neuen 
Bundesländern bis zum Ablauf der 12. Wahlperiode. 

2. Das in den alten Bundesländern geltende Schwangerschafts-

abbruchsrecht wird auf das Gebiet der ehemaligen DDR über-
tragen. 

3. Das in den neuen Bundesländern noch fortgeltende Schwanger-
schaftsabbruchsrecht wird auf das Gebiet der alten Bundes-
länder ausgedehnt. 

4. Die §§ 218 bis 219d des Strafgesetzbuches, in denen Schwan-

gerschaftsabbrüche geregelt sind, werden ersatzlos gestri-
chen. 

D. Kosten 

Das Familien- und Schwangerenhilfegesetz mit seinen umfassen-
den Rahmenbedingungen, sozialen Hilfen und flächendeckenden 
Beratungsstellen verursacht beträchtliche Kosten. Daran kann und 
darf der Schutz des werdenden Lebens, schwangerer Frauen und 
Mütter nicht etwa scheitern, insofern ist es nicht vertretbar, hier 
kostengünstigere finanzielle Alternativen zu erwägen. 

Die Gesamtkosten des Gesetzes belaufen sich etwa auf 6,75 Mrd. 
DM jährlich, ansteigend auf 9,7 Mrd. DM im 5. bzw. 6. Jahr nach 
Inkrafttreten des Gesetzes, die zu unterschiedlichen Anteilen und 
verteilt auf die nächsten Jahre vom Bund, 16 Bundesländern, der 
Bundesanstalt für Arbeit sowie den Trägern der gesetzlichen Kran-
kenversicherung aufzubringen sind. Die auf Bund, Länder und 
Kommunen entfallenden Mehrkosten sind nach der bisherigen 
Kompetenzordnung aufgeteilt. Wegen der Höhe der Mehrkosten 
ist eine Neuregelung des Bund-Länder-Finanzausgleichs geboten. 
Für den flächendeckenden Ausbau der Beratungsstellen sind etwa 
62,5 Mio. DM zu veranschlagen; hierfür hat der Bund seine finan-
zielle Unterstützung im Einigungsvertrag (Artikel 31 Abs. 4) be-
reits zugesagt. 

Dem stehen Minderausgaben bei der Bundessozialhilfe und durch 
die entbehrlich gewordene Bundesstiftung ,Mutter und Kind' ge-
genüber. 

Die detaillierten Kosten sind der folgenden Aufstellung zu entneh-
men: 
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Mehrkosten (jährlich) Bund Länder bzw. 
Kommunen Andere 

Informationsmaterial, 
Aufklärung, Erweiterung 
Sexualerziehung ca. 10 Mio. ca. 10 Mio. 

Verhütungsmittel ca. 850 
Mio. (Trä- 
ger der ge- 
setzlichen 
Kranken- 
versiche- 

g) 

Einrichtung von Beratungs- ca. 62,5 Mio. 
stellen bei geschätz- 
Betriebs- und Investitions- ter Unterver- 
kosten sorgung von 

2/5 

Erziehungsgeld ca. 580 Mio. 

Unterhaltsvorschuß ca. 180 Mio. ca. 180 Mio. 

Leistungen nach dem BSHG 
für Schwangere 
a) Mehrbedarf ca. 	80 Mio. 
b) Regreßverzicht ca. 200 Mio. 

Leistungen nach dem AFG ca. 250 
Mio. (Bun- 
desanstalt 
für Arbeit) 

Rechtsanspruch auf Kinder- nicht fest- a) Investi- 
gartenplatz allgemein und stehender tionskosten 
auf Kinderbetreuung für Betrag über ca. 2,7 Mrd. 
Alleinerziehende für 0 bis Bund-Län- DM jährlich 
3jährige sowie erweitertes der-Finanz- b) Betriebs- 
Kinderkrippenangebot (Aus- ausgleich kosten ca. 
weitung auf ca. 40 000 Kin-  0,74 Mrd. 
derkrippenplätze) DM, anstei- 

gend auf 
ca. 3,7 Mrd. 
DM im 
5. Jahr 
(1997) 

Erweiterung der Freistel- ca. 120 
lung zur Betreuung Mio. (Trä- 
erkrankter Kinder ger der ge- 

setzlichen 
Kranken- 
versiche- 
rung) 

Preisgünstige Darlehen und 
Umschuldung ca. 60 Mio. 

Wohngeld (Verbesserung 
des Anspuchs für Familien) ca. 12 Mio. ca. 12 Mio. 

Erhöhung des Sockelbetra- 
ges beim Mutterschaftsgeld ca. 700 Mio. 

Bund Länder bzw. 
Kommunen Andere 

Bundesstiftung Mutter und 
Kind ca. 140 Mio. 

Leistungen des BSHG ca. 350 Mio. 
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Entwurf eines Gesetzes zum Schutz des werdenden Lebens durch Förderung 
einer kinderfreundlichen Gesellschaft, durch rechtlich gewährleistete Hilfen für 
Familien und Schwangere sowie zur Sexualerziehung und zur Regelung des 
Schwangerschaftsabbruches 
(Familien- und Schwangerenhilfegesetz — FamSchHG) 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesra-
tes das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Schutz des werdenden Lebens 

Ziel dieses Gesetzes ist der wirksame Schutz des 
vorgeburtlich wachsenden Lebens. Er wird unter An-
erkennung der Verantwortung und des Selbstbestim-
mungsrechtes der Frau durch die folgenden Vorschrif-
ten gewährleistet. 

Artikel 2 

Änderung des Bundeserziehungsgeldgesetzes 

Das Bundeserziehungsgeldgesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 25. Juli 1989 (BGBl. I 
S. 1550) wird wie folgt geändert: 

1. § 5 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

„(1) Das Erziehungsgeld beträgt 600 Deutsche 
Mark monatlich für verheiratete und nicht dauernd 
getrennt lebende Ehepartner. Das Erziehungsgeld 
für ledige, geschiedene oder verwitwete Elternteile 
beträgt 1 000 Deutsche Mark monatlich." 

2. § 6 Abs. 2 wird um folgende Ziffer 5 ergänzt: 

„5. Beträge, die der Erziehungsgeldberechtigte als 
Ausbildungsvergütung während eines Lehr-
oder Anlernvertrages und Praktikums oder 
nach dem Bundesausbildungsförderungsge-
setz bezieht. " 

3. § 15 Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt geändert und fol-
gender Satz 3 angefügt: 

„Der bezahlte Erziehungsurlaub wird nach Maß-
gabe des § 16 für denselben Zeitraum wie das Er-
ziehungsgeld gewährt. Für die nach dem 30. Juni 
1990 geborenen Kinder kann im Anschluß daran 
bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres ein unbe-
zahlter Erziehungsurlaub in Anspruch genommen 
werden. " 

4. § 18 Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

„Der Arbeitgeber darf das Arbeitsverhältnis wäh-
rend des bezahlten oder unbezahlten Erziehungs-
urlaubs nicht kündigen." 

Artikel 3 

Änderung des Unterhaltsvorschußgesetzes 

Das Unterhaltsvorschußgesetz vom 23. Juli 1979 
(BGBl. I S. 1184) wird wie folgt geändert: 

1. § 1 Abs. 1 Nr. 1 wird wie folgt gefaßt: 

„das vierzehnte Lebensjahr noch nicht vollendet 
hat",  

2. § 3 wird wie folgt gefaßt: 

„Die Unterhaltsleistung wird längstens für insge-
samt 60 Monate gezahlt." 

3. Nach § 9 wird die folgende Vorschrift neu aufge-
nommen: 

„§ 9a 
Geltendmachung von Unterhaltsleistungen 

(1) Unterhaltsleistungen für Kinder von Erzie-
hungsberechtigten, die ledig, geschieden sind oder 
dauernd getrennt leben, werden auf Antrag des 
oder der Erziehungsberechtigten durch eine nach 
Landesrecht bestimmte Stelle geltend gemacht. 

(2) Den Erziehungsberechtigten oder ihren un-
terhaltsberechtigten Kindern entstehen hieraus 
keine Kosten. " 

Artikel 4 

Änderung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes 

Das Achte Buch Sozialgesetzbuch — Kinder- und 
Jugendhilfe (Artikel 1 des Gesetzes vom 26. Juni 1990 
— BGBl. I S. 1163, 1166) wird wie folgt geändert: 

§ 24 lautet wie folgt: 

„(1) Jedes in Deutschland wohnhafte Kind hat einen 
Rechtsanspruch auf Förderung in einer Tageseinrich-
tung. Erziehungsberechtigte haben das Recht, zwi-
schen verschiedenen Formen der Tagesbetreuung zu 
wählen; den Wünschen ist zu entsprechen, sofern dies 
nicht mit unverhältnismäßigen Mehrkosten verbun-
den ist. 

(2) Jedes Kind vom vollendeten dritten Lebensjahr 
an hat bis zum Schuleintritt Anspruch auf einen Platz 
im Kindergarten. Ein bedarfsgerechtes Angebot an 
Ganztagesplätzen ist zur Verfügung zu stellen. 

(3) Zur Unterstützung bei ihren Erziehungsaufga-
ben haben Alleinerziehende Anspruch auf eine Ta- 
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gesbetreuung ihrer Kinder bis zum vollendeten 3. Le-
bensjahr. Diese ist ganz oder teilweise kostenfrei, 
wenn der oder die Alleinerziehende die Kosten nach 
seinen/ihren persönlichen. und wirtschaftlichen Ver-
hältnissen nicht oder nur zum Teil aufbringen kann. 

(4) Das Betreuungsangebot für Kinder im Alter un-
ter drei Jahren und Kinder im schulpflichtigen Alter ist 
bedarfsgerecht auszubauen. 

(5) Das Nähere bestimmt Landesrecht." 

Artikel 5 

Änderung des Fünften Buches (V) 
Sozialgesetzbuch 

Das Fünfte Buch, Sozialgesetzbuch (Artikel 1 des 
Gesetzes vom 20. Dezember 1988 BGBl. I S. 2477), 
zuletzt geändert durch . . ., wird wie folgt geändert: 

1. § 45 Abs. 1, Satz 1 lautet wie folgt: 

„Versicherte haben Anspruch auf Krankengeld, 
wenn es nach ärztlichem Zeugnis erforderlich ist, 
daß sie zur Beaufsichtigung, Betreuung oder Pflege 
ihres erkrankten und versicherten Kindes der Ar-
beit fernbleiben, eine andere in ihrem Haushalt 
lebende Person das Kind nicht beaufsichtigen, be-
treuen oder pflegen kann und das Kind das 14. Le-
bensjahr noch nicht vollendet hat." 

2. § 45 Abs. 2 lautet wie folgt: 

„(2) Anspruch auf Krankengeld nach Absatz 1 
besteht in jedem Kalenderjahr für jedes Kind läng-
stens für zehn Arbeitstage. Für Versicherte, die le-
dig, geschieden, dauernd getrenntlebend oder ver-
witwet sind, verlängert sich der Anspruch auf 
Krankengeld nach Absatz 1 auf zwanzig Arbeits-
tage für jedes Kind. Für Versicherte mit mehreren 
Kindern beläuft sich der Anspruch auf Kranken-
geld nach Absatz 1 auf längstens 30 Arbeitstage 
pro Jahr. " 

3. § 45 Abs. 3, Satz 1 lautet wie folgt: 

„Versicherte mit Anspruch auf Krankengeld nach 
den Absätzen 1 und 2 haben für die Dauer dieses 
Anspruchs gegen ihren Arbeitgeber Anspruch auf 
unbezahlte Freistellung von der Arbeitsleistung, 
soweit nicht aus dem gleichen Grund Anspruch auf 
bezahlte Freistellung besteht." 

Artikel 6 

Gesetz über die Gewährung von Krediten 
zu vergünstigten Bedingungen an Schwangere 

und junge Familien 

§ 1 

(1) Schwangere und junge Familien, bei denen 
beide Ehepartner das 35. Lebensjahr noch nicht voll-
endet haben, erhalten zur Finanzierung der Woh-
nungseinrichtung und sonstigen Hausrats zweckge-
bundene Kredite, wenn sie wohngeldberechtigt 
sind. 

(2) Die Kreditnehmer erhalten auf Antrag Zinszu-
schüsse in Höhe bis zu 3 vom Hundert. 

(3) Der Tilgungsbeginn ist vertraglich zu vereinba-
ren. In besonderen Härtefällen kann die Tilgung für 
die Dauer von 3 Jahren ausgesetzt werden. 

§2 

(1) Die Zuschüsse sind vom Bund zu zahlen. 

(2) Der Anspruch des Kreditnehmers auf Zahlung 
des Zuschusses ist durch einen Antrag bei dem 
den Kredit gewährenden Kreditinstitut geltend zu 
machen. 

(3) Das Nähere wird durch Rechtsverordnung des 
Bundes geregelt. 

Artikel 7 

Änderung des Wohnungsbindungsgesetzes 

Das Wohnungsbindungsgesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 22. Juli 1982 (BGBl. I S. 972) 
zuletzt geändert durch . . ., wird wie folgt geändert: 

An § 5 wird folgender neuer Absatz 5 angefügt: 

„(5) Bei der Wohnungsvergabe sind vorrangig 
zu berücksichtigen: Schwangere, alleinerziehende 
Elternteile mit Kindern, junge Familien und kinderrei-
che Familien. " 

Artikel 8 

Änderung des Wohngeldgesetzes 

Das Wohngeldgesetz in der Fassung der Bekannt-
machung vom 28. Februar 1990 (BGBl I S. 310) wird 
wie folgt geändert: 

In § 15 Abs. 2 Satz 1 werden die Worte „für jedes Kind 
unter 12 Jahren" ersetzt durch die Worte „für jedes 
Kind unter 16 Jahren" . 

Artikel 9 

Änderung des Bundessozialhilfegesetzes 

Das Bundessozialhilfegesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 10. Januar 1991 (BGBl I S. 94) 
wird wie folgt geändert: 

1. In § 23 Abs. 2 Satz 1 erster Halbsatz werden die 
Worte „von 20 vom Hundert" durch die Worte „von 
40 vom Hundert" ersetzt. 

2. § 91 Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„Der Träger der Sozialhilfe darf Unterhaltsansprü-
che gemäß § 1601 BGB von Schwangeren sowie 
Müttern von Kindern bis zum vollendeten zehnten 
Lebensjahr gegen ihre Eltern nicht auf sich überlei-
ten. 
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Artikel 10 

Änderung des Arbeitsförderungsgesetzes 

Das Arbeitsförderungsgesetz vom 25. Juni 1969 
(BGBl I S. 582) wird wie folgt geändert: 

1. In § 2 wird an Nummer 5 folgender Satz ange-
fügt: 

„Schwangere und Mütter sind bevorzugt zu för-
dern. " 

2. § 42 Abs. 2 Satz 3 erhält folgende Fassung: 

„Eine berufliche Tätigkeit als Voraussetzung für 
die Förderung ist nicht erforderlich, wenn die Teil-
nahme an einer Maßnahme notwendig im Sinne 
des § 44 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 3 oder Abs. 2 b ist; 
ein Antragsteller ohne abgeschlossene Berufsaus-
bildung wird nur gefördert, wenn er vor Beginn der 
Maßnahme mindestens drei Jahre beruflich tätig 
war. Zeiten der Kindererziehung und der Pflege 
von Familienangehörigen werden der Berufstätig-
keit gleichgestellt. 

3. § 44 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

„Das Unterhaltsgeld beträgt 

1. für Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die die 
Voraussetzung des § 111 Abs. 1 erfüllen, eine 
Erwerbstätigkeit nicht ausüben können, weil 
sie der Pflege bedürfen, oder die schwanger 
sind, 80 vom Hundert. 

2. für die übrigen Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer 73 vom Hundert." 

b) In Absatz 2 a werden die Worte „als Darlehen" 
gestrichen, 

c) Absatz 2b Satz 1 erhält folgende Fassung: 

„Teilnehmerinnen und Teilnehmern an Maß-
nahmen zur beruflichen Fortbildung mit Teil-
zeitunterricht wird ein Unterhaltsgeld ge-
währt. " 

4. § 45 erhält folgende Fassung: 

„§ 45 

Die Bundesanstalt trägt ganz oder teilweise die 
notwendigen Kosten, die durch die Fortbildungs-
maßnahmen unmittelbar entstehen, insbesondere 
Lehrgangskosten, Kosten für Lernmittel, Fahrtko-
sten, Kosten der Arbeitskleidung, der Kranken- 
und Unfallversicherung sowie Kosten der Unter-
kunft und Mehrkosten der Verpflegung, wenn die 
Teilnahme an einer Maßnahme notwendig ist, die 
auswärtige Unterbringung erfordert. 

Sie übernimmt auch die Kosten für die Betreuung 
der Kinder der Teilnehmerin oder des Teilnehmers 
in der nachgewiesenen Höhe für jedes Kind bis zu 
100 DM im Monat, wenn sie durch die Teilnahme 
an einer Maßnahme entstehen. Von der Erstattung 
geringfügiger Kosten ist abzusehen." 

5. § 91 erhält folgende Fassung: 

„§ 91 

(1) Die Bundesanstalt hat durch die Förderung 
von zusätzlichen und im öffentlichen Interesse lie-
genden Arbeiten (Arbeitsbeschaffungsmaßnah-
men) dazu beizutragen, daß 

1. die Voraussetzungen für eine dauerhafte und 
qualifikationsgerechte berufliche Eingliede-
rung von schwervermittelbaren Arbeitslosen, 
insbesondere von Schwangeren und Müttern 
von Kindern bis zum vollendeten 14. Lebens-
jahr, und 

2. strukturfördernde Maßnahmen vorbereitet, er-
möglicht und ergänzt werden. Zusätzlich sind 
Arbeiten, die sonst nicht oder erst zu einem spä-
teren Zeitpunkt oder nicht in diesem Umfang 
durchgeführt würden. Die Arbeiten liegen im 
öffentlichen Interesse, wenn ihr Ergebnis der 
Allgemeinheit unmittelbar oder mittelbar 
dient. 

(2) Die Arbeiten können durch Zuschüsse und 
Darlehen oder Zinszuschüsse an die Träger der 
Maßnahmen gefördert werden, soweit die För-
derung nach Lage der Entwicklung des regionalen 
und geschlechtsspezifisch eingeengten beruf-
lichen Arbeitsmarktes zweckmäßig erscheint." 

6. § 93 wird wie folgt geändert: 

a) Die Absätze 1, 2 und 3 erhalten folgende Fas-
sung: 

„(1) In Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen sol-
len vorrangig vom Arbeitsamt zugewiesene Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer beschäftigt 
werden. 

(2) Es dürfen grundsätzlich nur Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer zugewiesen werden, 
die 

1. für die Zeit unmittelbar vor der Zuweisung 
Leistungen wie Arbeitslosengeld, Arbeitslo-
senhilfe oder Sozialhilfe erhalten haben oder 
einen Anspruch auf eine dieser Leistungen 
hatten oder die Voraussetzungen nach §§ 46 
Abs. 1 und 44 Abs. 2 b für einen Anspruch auf 
Unterhaltsgeld erfüllt haben und 

2. innerhalb der letzten 12 Monate vor der Zu-
weisung mindestens 6 Monate beim Arbeits-
amt arbeitslos gemeldet waren oder an einer 
Maßnahme der beruflichen Bildung gemäß 
§§ 30 bis 47 teilgenommen haben. Die Dauer 
der Arbeitslosigkeit kann verkürzt werden, 
wenn die Arbeitsbeschaffungsmaßnahme an 
eine Maßnahme der beruflichen Bildung 
nach den Vorschriften dieses Gesetzes an-
schließt. Von den Voraussetzungen des Sat-
zes 1 ist bei Dauerarbeitslosen und Arbeitslo-
sen abzusehen, die wegen der Betreuung ei-
nes Kindes oder einer pflegebedürftigen Per-
son vor der Zuweisung der Arbeitsvermitt-
lung nicht zur Verfügung standen oder we-
gen fehlender Bedürftigkeit keinen An- 
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spruch auf Arbeitslosenhilfe oder Sozialhilfe 
haben und schwanger sind. 

(3) Die Dauer der Zuweisung richtet sich unter 
Berücksichtigung der Art der Arbeiten insbe-
sondere nach den persönlichen Verhältnissen 
der Arbeitslosen sowie den arbeitsmarktpoliti-
schen Erfordernissen. Die Zuweisung von 
schwervermittelbaren Arbeitslosen insbeson-
dere von Schwangeren und Müttern von  Kin

-

dern bis zum vollendeten 14. Lebensjahr kann 
bis zu 3 Jahre erfolgen oder bis zu dieser Dauer 
verlängert werden, insbesondere wenn die Ar-
beit mit einer Qualifizierung der Arbeitslosen 
verbunden und dadurch deren Vermittlungsfä-
higkeit erhöht wird." 

b) Die Absätze 2 und 3 werden Absätze 4 und 5. 

Artikel 11 

Änderung des Ausländergesetzes 

Das Gesetz über die Einreise und den Aufenthalt 
von Ausländern im Bundesgebiet vom 9. Juli 1990 
(BGBl I S. 1354, 1356) wird wie folgt geändert: 

1. § 20 Abs. 2 lautet wie folgt: 

„(2) Kinder von Ausländern können bis zur Voll-
endung des 16. Lebensjahres zu ihren Eltern oder 
einem Elternteil nachziehen. Sie können noch bis 
zur Vollendung des 18. Lebensjahres nachziehen, 
wenn ihr Aufenthalt ohne Inanspruchnahme öf-
fentlicher Mittel gesichert ist." 

2. In § 46 werden die Nummern 6 und 7 gestrichen. 

Artikel 12 

Änderung des Bürgerlichen Gesetzbuches 

Das Bürgerliche Gesetzbuch in der im Bundesge-
setzblatt Teil III,  Gliederungsnummer 400-2 veröf-
fentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert 
durch . . ., wird wie folgt geändert: 

1. Unter der Überschrift „Sechster Titel Dienstver-
trag " werden die Worte „I. Allgemeine Vorschrif-
ten" eingefügt. 

2. Nach § 630 werden folgende Worte und Vorschrif-
ten eingefügt: „II. Teilzeitarbeit" 

§ 630 a 

(1) Der/die Arbeitgeber/in darf Teilzeitbeschäf-
tigte nicht wegen der Teilzeitarbeit benachteiligen. 
Dies gilt insbesondere 

1. bei der Kündigung, 

2. bei der Beteiligung an sozialen Leistungen und 
beim Zugang zu sozialen Einrichtungen des Ar-
beitgebers/der Arbeitgeberin, 

3. bei der Teilnahme an Bildungsmaßnahmen 
und 

4. beim beruflichen Aufstieg.  

Der/die Arbeitgeber/in trägt die Beweislast, daß 
eine Benachteiligung wegen der Teilzeitbeschäfti-
gung nicht erfolgt ist. 

(2) Der/die Arbeitgeber/in  hat die Arbeitslei-
stung bei Teilzeitbeschäftigten nach denselben 
Grundsätzen wie bei Vollzeitbeschäftigten und 
mindestens anteilig im Verhältnis zur regelmäßi-
gen Arbeitszeit bei einer Vollzeitbeschäftigung zu 
vergüten." 

Artikel 13 

Änderung des Mutterschutzgesetzes 

Das Gesetz zum Schutz der erwerbstätigen Mütter 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. April 
1968 (BGBl I S. 315) wird wie folgt geändert: 

1. Im 3. Abschnitt wird die Überschrift wie folgt geän-
dert: 

„ — Beendigung des Arbeitsverhältnisses" 

2. Nach § 9 wird ein neuer § 9 a (Verlängerung des 
Arbeitsverhältnisses bei Bef ristung des Arbeitsver-
trages) eingefügt: 

„§ 9a 

Wird eine Arbeitnehmerin während der Dauer 
eines über 6 Monate hinaus bef risteten Arbeitsver-
trages schwanger, so verlängert sich ihr Arbeits-
vertrag bis zum Ablauf der Schutzfristen nach der 
Geburt. " 

3. In § 14 (Zuschuß zum Mutterschaftsgeld) wird der 
1. Satz wie folgt gefaßt: 

„Frauen, die Anspruch auf Mutterschaftsgeld nach 
§ 200 Abs. 1, Abs. 2 Satz 1 bis 4 und Absatz 3 
Reichsversicherungsordnung, § 29 Gesetz über die 
Krankenversicherung der Landwirte oder § 13 
Abs. 2 haben, erhalten für die Zeit der Schutzfri-
sten des § 3 Abs. 2 und § 6 Abs. 1 sowie für den 
Entbindungstag von ihrem Arbeitgeber einen Zu-
schuß in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen 
50 Deutsche Mark und dem um die gesetzlichen 
Abzüge verminderten durchschnittlichen kalen-
dertäglichen Arbeitsentgelt." 

Artikel 14 

Gesetz über Aufklärung, Verhütung, 
Familienplanung und zur Regelung 

des Schwangerschaftsabbruches 

1. ABSCHNITT 

Sexualerziehung und Sexualaufklärung 

§1 

Anspruch auf Sexualerziehung und Aufklärung 

Jugendliche und Erwachsene haben Anspruch auf 
eine umfassende Sexualaufklärung. Damit werden für 
Männer und Frauen die Voraussetzungen geschaffen, 
mit der Sexualität und Schwangerschaftsverhütung 
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verantwortungsbewußt und partnerschaftlich umzu-
gehen. 

§2 

Aufklärungsmaterial 

(1) Die für Gesundheitserziehung zuständigen ober-
sten Landesbehörden erstellen unter Beteiligung der 
obersten Gesundheitsbehörden des Bundes und in 
Zusammenarbeit mit Vertretern der Familienbera-
tungseinrichtungen a ller Träger und der Jugend-
verbände Aufklärungskonzepte für die betroffenen 
Alters- und Personengruppen. 

(2) Die Bundesregierung und die zuständigen ober-
sten Landesbehörden verbreiten die bundeseinheitli-
chen Aufklärungsmaterialien, in denen Verhütungs-
methoden und Verhütungsmittel umfassend darge

-

stellt sind. 

(3) Die Aufklärungsmaterialien werden auf Anfor-
derung unentgeltlich an Einzelpersonen, ferner als 
Lehrmaterial an Beratungsstellen sowie an alle Insti-
tutionen der Jugend- und Bildungsarbeit abgege-
ben. 

§3 

Sexualerziehung 

(1) Die zuständigen obersten Landesbehörden stel-
len sicher, daß Sexualaufklärung und Sexualerzie-
hung in den Lehrplänen a ller Schulen berücksichtigt 
werden. 

(2) Die zuständigen obersten Landesbehörden wir-
ken darauf hin, daß Pädagogen in ausreichender An-
zahl für einen derartigen Unterricht ausgebildet wer-
den. In der außerschulischen Jugendarbeit tätige Per-
sonen, Erzieher und Erzieherinnen, Sozialpädagogen 
und Sozialpädagoginnen werden in geeigneter Weise 
fortgebildet. 

(3) Bereits bestehende und erfahrene Einrichtungen 
der Familienplanung sollen am regelmäßigen Unter-
richt über Sexualaufklärung und Sexualerziehung be-
teiligt werden. 

(4) Die zuständigen obersten Landesbehörden stel-
len sicher, daß Kurse in Sexualerziehung auch in den 
örtlichen Gesundheitsämtern, Volkshochschulen und 
Einrichtungen der Erwachsenenbildung angeboten 
werden. 

2. ABSCHNITT 

Informations- und Beratungsangebote 

§ 4 

Anspruch auf Beratung 

(1) Jede Schwangere hat einen Rechtsanspruch auf 
unentgeltliche Information und Beratung über alle die 
Schwangerschaft unmittelbar oder mittelbar berüh-
renden Fragen. 

(2) Der Anspruch nach Absatz 1 wird durch die Län-
der sichergestellt. 

§5 

Einrichtung von Beratungsstellen 

(1) Die Länder stellen sicher, daß eine ausreichende 
Anzahl von Beratungseinrichtungen zu Fragen der 
Schwangerschaft und der Familienplanung zur Verfü-
gung stehen. Die Vielfalt der Träger ist zu berücksich-
tigen. 

(2) Bereits bestehende Einrichtungen der Familien-
planung werden in das aufzubauende Netz einbezo-
gen. 

§6 

Öffentliche Förderung der Beratungsstellen 

(1) Die Länder tragen dafür Sorge, daß in anerkann-
ten Beratungsstellen für die Beratung nach diesem 
Gesetz für je 40 000 Einwohner mindestens eine Bera-
terin oder ein Berater vollzeitbeschäftigt oder eine 
entsprechende Zahl von Teilzeitbeschäftigten zur 
Verfügung steht. Von diesem Schlüssel soll dann ab-
gewichen werden, wenn die Tätigkeit der Beratungs-
stellen mit dem vorgesehenen Personal auf Dauer 
nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden kann. Da-
bei ist auch zu berücksichtigen, daß Schwangere in 
angemessener Entfernung von ihrem Wohnort eine 
Beratungsstelle aufsuchen können. 

(2) Nach diesem Gesetz anerkannte Beratungsstel-
len haben Anspruch auf Erstattung der notwendigen 
Personal- und Sachkosten. 

§7 

Anerkennung der Beratungsstellen 

(1) Eine Beratungsstelle wird behördlich nur aner-
kannt und gefördert werden, wenn gewährleistet ist, 
daß 

1. ihre Tätigkeit den Anforderungen der §§ 5 und 2 
entspricht, 

2. sie aufgrund ihrer organisatorischen und personel-
len Voraussetzung die Gewähr für eine fachkun-
dige Beratung bietet, 

3. der Träger die Kontinuität der Arbeit der Bera-
tungsstelle sicherstellt, 

4. sie mit den Stellen zusammenarbeitet, die öffentli-
che und private Hilfen für Mutter und Kind gewäh-
ren, 

5. sie eine ausreichende Sachkenntnis aller Berate-
rinnen oder Berater und deren regelmäßige Fortbil-
dung sicherstellt, 

6. sie im Bedarfsfall einen Arzt oder eine Ärztin, einen 
Juristen oder eine Juristin oder einen Psychologen 
oder eine Psychologin hinzuziehen kann. 

(2) Die Länder regeln das Verfahren. 
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§8 

Persönliches Beratungsgespräch 

(1) Jede Schwangere kann sich in einer nach § 7 
anerkannten Beratungsstelle oder durch eine(n) ent-
sprechend fortgebildete(n) Ärztin/Arzt über die beste-
henden familienfördernden Leistungen und Hilfen für 
Kinder und Familien, 

— über ihre besonderen Rechte im Arbeitsleben, 

— über Vorsorgeuntersuchungen und die Kosten der 
Entbindung, 

— über die Hilfsangebote bei Schwangerschaften 

informieren und beraten lassen. 

(2) Die Schwangere kann außerdem eine auf ihre 
persönliche Lage bezogene Beratung in Anspruch 
nehmen, die auch eine Schwangerschaftskonfliktbe-
ratung umfaßt. 

(3) Die Beratung soll unter Beachtung des Artikels 1 
der Schwangeren helfen, eine im Zusammenhang mit 
der Schwangerschaft bestehende seelische oder wirt-
schaftlich-soziale Not- oder Konfliktlage zu bewälti-
gen. 

(4) Auf ausdrücklichen Wunsch der Schwangeren 
kann ihr Partner in das Beratungsgespräch einbezo-
gen werden. 

3. ABSCHNITT 

Schwangerschaftsabbruch 

§9 

Beratung vor einem Schwangerschaftsabbruch 

Der Arzt oder die Ärztin, den oder die die Schwan-
gere wegen eines Abbruchs aufsucht, hat die Frau 
umfassend ärztlich über den Schwangerschaftsab-
bruch, seine Risiken oder möglichen medizinischen 
Folgen zu beraten und sich die schriftliche Einwilli-
gung zu einem Schwangerschaftsabbruch geben zu 
lassen. 

§ 10 

Freiwillige Mitwirkung 

(1) Ein Arzt bzw. eine Ärztin oder eine Krankenpfle-
geperson ist nicht verpflichtet, an einem Schwanger-
schaftsabbruch mitzuwirken, es sei denn, die Mitwir-
kung ist notwendig, um Gefahr für das Leben oder die 
Gesundheit der Frau abzuwenden. 

(2) Das Recht zur Ablehnung der Mitwirkung an 
einem Schwangerschaftsabbruch steht nur dem ein-
zelnen Arzt oder der einzelnen Ärztin sowie der ein-
zelnen Krankenpflegeperson zu, jedoch nicht einer 
Institution, einem Krankenhausträger oder einer Ge-
bietskörperschaft.  

§ 11 

Zugelassene Einrichtung 

(1) Eine Schwangerschaft darf nur in einer von der 
zuständigen obersten Landesbehörde zugelassenen 
Einrichtung abgebrochen werden. 

(2) Eine Einrichtung nach Absatz 1 ist zuzulassen, 
wenn 

1. der oder die den Schwangerschaftsabbruch vor-
nehmende Arzt oder Ärztin die Gebietsbezeich-
nung Arzt/Ärztin für Frauenheilkunde und/oder 
Geburtshilfe besitzt oder über eine entsprechende 
Qualifikation verfügt, ihm oder ihr eine geeignete 
Hilfsperson zur Verfügung steht und, sofern Ein-
griffe in Narkose vorgenommen werden, ein oder 
eine in der Narkosetechnik erfahrener Arzt oder 
erfahrene Ärztin hinzugezogen wird, 

2. die apparative Ausstattung und die Medikamente 
zur Verfügung stehen, die zur Durchführung des 
Abbruchs und zur Beherrschung von Notsituatio-
nen erforderlich sind, 

3. ein Ruheraum vorhanden ist und 

4. die ärztliche Nachbetreuung sichergestellt ist. 

(3) Die zuständige oberste Landesbehörde stellt ein 
ausreichendes und flächendeckendes Angebot ambu-
lanter und stationärer Einrichtungen zur Vornahme 
von Schwangerschaftsabbrüchen sicher. 

§ 12 

Strafvorschriften 

(1) Der Schwangerschaftsabbruch ist nach Maß-
gabe der Absätze 2 bis 5 strafbar. 

(2) Wer eine fremde Schwangerschaft abbricht, ob-
wohl seit der Empfängnis mehr als zwölf Wochen ver-
gangen sind, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jah-
ren oder mit Geldstrafe bestraft. 

(3) Ebenso wird bestraft, wer eine fremde Schwan-
gerschaft abb richt, ohne Arzt oder Ärztin zu sein. 

(4) In besonders schweren Fällen des Abbruchs ei-
ner fremden Schwangerschaft beträgt die Freiheits-
strafe sechs Monate bis zu fünf Jahren. Ein besonders 
schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der Täter 
oder die Täterin 

1. gegen den Willen der Schwangeren handelt oder 

2. leichtfertig die Gefahr des Todes oder eine schwere 
Gesundheitsschädigung der Schwangeren verur-
sacht. 

(5) Der Abbruch der fremden Schwangerschaft 
durch einen Arzt oder eine Ärztin ist nicht strafbar, 
wenn die Schwangere einwilligt und nach abschlie-
ßender Erkenntnis des Arztes oder der Ärztin der Ab-
bruch der Schwangerschaft angezeigt ist, um eine 
Gefahr für das Leben der Schwangeren oder die Ge-
fahr einer schwerwiegenden Beeinträchtigung ihres 
körperlichen oder seelischen Gesundheitszustandes 



Drucksache 12/841 	Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 

abzuwenden, sofern diese Gefahr nicht auf andere für 
sie zumutbare Weise abgewendet werden kann. 

§ 13 

Ordnungswidrigkeit 

(1) Der Arzt oder die Ärztin, der oder die eine 
Schwangerschaft vor Ablauf von 12 Wochen nach der 
Empfängnis abbricht, handelt ordnungswidrig, 

a) wenn der Abbruch nicht in einer zugelassenen Ein-
richtung nach § 11 vorgenommen wird oder 

b) wenn sich der Arzt oder die Ärztin keine schriftli-
che Einwilligung der Schwangeren hat geben las-
sen. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 kann mit 
einer Geldbuße bis zu fünfzigtausend Deutsche Mark 
geahndet werden. 

4. ABSCHNITT 

Übergangs- und Schlußbestimmungen 

§ 14 

Noch nicht vollstreckte Strafen 

(1) Eine rechtskräftig verhängte Strafe wegen eines 
Verstoßes gegen die §§ 218 bis 219d StGB wird, so-
weit sie noch nicht vollstreckt ist, erlassen, wenn sie 
wegen einer Tat verhängt worden ist, die nach dem 
neuen Recht nicht strafbar ist. 

(2) Absatz 1 gilt entsprechend, wenn ein vor Inkraft-
treten des neuen Rechts erlassenes Urteil nach diesem 
Zeitpunkt 

1. rechtskräftig wird, weil ein Rechtsmittel nicht ein-
gelegt oder zurückgenommen wird oder das 
Rechtsmittel nicht zulässig ist oder 

2. sonst rechtskräftig wird, ohne daß der Schuld-
spruch geändert werden konnte. 

(3) Ist der Täter oder die Täterin wegen einer Hand-
lung verurteilt worden, die eine nach neuem Recht 
nicht mehr anwendbare Strafvorschrift und zugleich 
eine andere Strafvorschrift verletzt hat (§ 52 Abs. 2 
StGB), so sind die Absätze 1 und 2 nicht anzuwenden. 
Das Gericht setzt die auf die andere Gesetzesverlet-
zung entfallende Strafe neu fest, wenn die Strafe einer 
Strafvorschrift entnommen worden ist, die aufgeho-
ben ist oder die den Sachverhalt, welcher der Verur-
teilung zugrunde lag, nicht mehr unter Strafe stellt 
oder mit Geldbuße bedroht. Ist die Strafe der anderen 
Strafvorschrift entnommen, so wird sie angemessen 
ermäßigt, wenn anzunehmen ist, daß das Gericht we-
gen der Verletzung der nach neuem Recht nicht mehr 
anwendbaren Strafvorschrift auf eine höhere Strafe 
erkannt hat. 

(4) Enthält eine Gesamtstrafe Einzelstrafen im Sinne 
des Absatzes 1 und andere Einzelstrafen, so ist die 
Strafe neu festzusetzen. In Fällen der §§ 31 und 66 des 
Jugendgerichtsgesetzes gilt dies sinngemäß. 

(5) Bei Zweifeln über die sich aus den Absätzen 1 
und 2 ergebenden Rechtsfolgen und für die richterli-
chen Entscheidungen nach den Absätzen 3 und 4 gel-
ten die §§ 458 und 462 der Strafprozeßordnung sinn-
gemäß. 

Artikel 15 

Änderung des Strafgesetzbuches 

Das Strafgesetzbuch in der Fassung der Bekannt-
machung vom 10. März 1987 (BGBl. I S. 945, 1160), 
zuletzt geändert durch . . ., wird wie folgt geändert: 

1. Die §§ 218 bis 219d werden gestrichen. 

2. § 5 Nr. 9 wird gestrichen. 

3. § 203 Abs. 1 Nr. 4 a erhält folgende Fassung: 

„4 a. Mitglieder oder Beauftragte einer Beratungs-
stelle nach § 7 des Gesetzes über Aufklärung, 
Verhütung, Familienplanung und zur Rege-
lung des Schwangerschaftsabbruches, ". 

Artikel 16 

Änderung der Strafprozeßordnung 

Die Strafprozeßordnung in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 7. April 1987 (BGBl. I S. 1074, 
1319), zuletzt geändert durch . . ., wird wie folgt geän-
dert: 

1. § 53 Abs. 1 Nr. 3 a wird wie folgt gefaßt: 

„3 a. Mitglieder oder Beauftragte einer Beratungs-
stelle nach § 7 des Gesetzes über Aufklärung, 
Verhütung, Familienplanung und zur Rege-
lung des Schwangerschaftsabbruches über 
das, was ihnen in dieser Eigenschaft anver-
traut worden oder bekannt geworden ist," . 

2. In § 97 Abs. 2 Satz 2 werden die Worte „§ 218b 
Abs. 2 Nr. 1 des Strafgesetzbuches" durch die 
Worte „§ 7 des Gesetzes über Aufklärung, Verhü-
tung, Familienplanung und zur Regelung des 
Schwangerschaftsabbruches" ersetzt. 

Artikel 17 

Änderung des Fünften Gesetzes zur Reform 
des Strafrechts 

Das Fünfte Gesetz zur Reform des Strafrechts vom 
18. Juni 1974 (BGBl. I S. 1297), zuletzt geändert 
durch . . ., wird wie folgt geändert: 

Die Artikel 2, 3, 4 und 5 werden aufgehoben. 
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Artikel 18 

Änderung der Reichsversicherungsordnung 

Die Reichsversicherungsordnung in der im Bundes-
gesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 820-1, veröf-
fentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert 
durch . . ., wird wie folgt geändert: 

1. § 200e wird wie folgt gefaßt: 

„§ 200 e 

(1) Versicherte haben Anspruch auf ärztliche Be-
ratung über Fragen der Empfängnisregelung; zur 
ärztlichen Beratung gehört auch die erforderliche 
Untersuchung und die Verordnung von empfäng-
nisregelnden Mitteln. 

(2) Versicherte haben Anspruch auf Versorgung 
mit empfängnisverhütenden Mitteln; für Beamtin-
nen und Beamte sind die entsprechenden Aufwen-
dungen beihilfefähig. " 

2. § 200 f wird wie folgt gefaßt: 

„§ 200 f 

(1) Versicherte haben Anspruch auf Leistungen 
bei einer nicht rechtswidrigen Ste rilisation und bei 
einem nicht rechtswidrigen Schwangerschaftsab-
bruch, der nach Maßgabe des Artikels XVIII §.§.  9 
bis 11 des Schwangerenhilfegesetzes durch einen 
Arzt oder eine Ärztin ausgeführt wird. Diese Ein-
griffe dürfen nur in einem Krankenhaus oder einer 
sonstigen hierfür vorgesehenen Einrichtung vorge-
nommen werden. 

(2) Es werden ärztliche Beratungen über die Er-
haltung und den Abbruch der Schwangerschaft 
und die Sterilisation, ärztliche Versorgung mit Arz-
nei-, Verbands- und Heilmitteln sowie Kranken-
hauspflege gewährt. Anspruch auf Krankengeld 
besteht, wenn Versicherte wegen einer Ste rilisa-
tion oder wegen eines Abbruchs der Schwanger

-

schaft durch einen Arzt oder eine Ärztin arbeitsun-
fähig werden, es sei denn, es besteht ein Anspruch 
nach § 44 Abs. 1." 

Artikel 19 

Aufhebung von auf dem Gebiet der ehemaligen 
DDR fortgeltenden Vorschriften 

§§ 153 bis 155 des Strafgesetzbuches der Deutschen 
Demokratischen Republik — StGB — vom 12. Januar 
1968 in der Neufassung vom 14. Dezember 1988 
(GBl. I 1989 Nr. 3 S. 33), geändert durch das 6. Straf-
rechtsänderungsgesetz vom 29. Juni 1990 (GBl. I 
Nr. 39 S. 526), das Gesetz über die Unterbrechung der 
Schwangerschaft vom 9. März 1972 (GBl. I Nr. 5 S. 89) 
sowie die Durchführungsbestimmung zum Gesetz 
über die Unterbrechung der Schwangerschaft vom 
9. März 1972 (GBl. II Nr. 12 S. 149), soweit sie nach 
Anlage II Kapitel III Sachgebiet C Abschnitt I Nr. 1, 4, 
5 des Einigungsvertrages vom 31. August 1990 in Ver-
bindung mit Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Septem-
ber 1990 (BGBl. 1990 II S. 885, 1168) fortgelten, wer-
den aufgehoben. 

Artikel 20 

Aufhebung von Vorschriften 

Das Gesetz zur Errichtung einer Stiftung „Mutter 
und Kind — Schutz des ungeborenen Lebens"  
(BGBl. I S. 880) wird aufgehoben. 

Artikel 21 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am ... in Kraft. 

Bonn, den 21. Juni 1991 

Dr. Hans-Jochen Vogel und Fraktion 
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Begründung 

A. Allgemeines 

1. Das Erfordernis und die Zielsetzung des Familien- 
und Schwangerenhilfegesetzes sind unmittelbar 
abzuleiten aus Artikel 31 Abs. 4 des zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen 
Demokratischen Republik abgeschlossenen Eini-
gungsvertrages. Mit dem Gesetz zum Schutz des 
werdenden Lebens durch Förderung einer kinder-
freundlichen Gesellschaft, durch rechtlich gewähr-
leistete Hilfen für Familien und Schwangere so-
wie zur Sexualerziehung und zur Regelung des 
Schwangerschaftsabbruches wird zum frühest-
möglichen Zeitpunkt eine gesamtdeutsche Rechts-
angleichung vorgenommen. 

Es ist unumgänglich, das in den alten und neuen 
Bundesländern sehr unterschiedlich geregelte 
Schwangerschaftsabbruchsrecht einander anzu-
gleichen. Dabei war von vornherein deutlich, daß 
es nicht darum gehen konnte, die in den alten Bun

-

desländern seit 1975 geltende Rechtskonstruktion 
einer Indikationenregelung oder aber die in der 
früheren DDR seit 1972 bestehende Fristenrege-
lung vollständig als gesamtdeutsches Recht zu 
übernehmen. Dafür haften den in West- und Ost-
deutschland noch bestehenden Gesetzesvorschrif-
ten zuviele Mängel an. Insbesondere hat das in bei-
den Teilen Deutschlands bestehende Recht es 
nicht vermocht, einen wirksamen Schutz des wer-
denden Lebens zu gewährleisten und den Konflikt-
lagen von Frauen eine adäquate Lösung zu bieten. 
Darüber hinaus hätte die automatische Übernahme 
der einen oder anderen Rechtskonstruktion verhin-
dert, im In- und Ausland in den zurückliegenden 
20 Jahren gesammelte praktische und wissen-
schaftliche Erkenntnisse über den Schutz des wer-
denden Lebens und von Schwangeren aufzugrei-
fen. 

2. Die politischen Parameter für das neuentwickelte 
Familien- und Schwangerenhilfegesetz lassen sich 
von zwei Prinzipien leiten: Hilfe statt Strafe sowie 
der Tatsache, daß der Schutz werdenden Lebens 
gegen den Willen der Frau nicht möglich ist. Dieser 
weitgefaßte Handlungsansatz ergibt sich bereits 
aus dem ungekürzten Gesetzesnamen, der den 
Schutz des werdenden Lebens durch Förderung 
einer kinderfreundlichen Gesellschaft ebenso ein-
schließt wie konkrete rechtlich gewährleistete Hil-
fen für Familien und Schwangere sowie die Sexu-
alerziehung und der schließlich die Vorschriften 
über den Schwangerschaftsabbruch in der Weise 
neu ordnet, daß die Bezeichnung Familien- und 
Schwangerenhilfegesetz gerechtfertigt ist. 

Die — abweichend vom geltenden Schwanger-
schaftsabbruchsrecht — gänzlich neue Konzeption 
des Familien- und Schwangerenhilfegesetzes be-
steht darin, daß der Schutz werdenden Lebens 

1 4 

durch umfassende Hilfen der unterschiedlichsten 
Art gewährleistet werden soll. Insofern sind die 
sozialen Schutz- und Leistungsregelungen, nicht 
etwa Beiwerk, sondern die Grundlage und Basis 
des Familien- und Schwangerenhilfegesetzes. 
Durch die Summe dieser Einzelvorschriften wird 
ein wirksamer Lebensschutz gesichert. Zugleich 
aber wird ein angemessener und würdiger Um-
gang mit Frauen gesichert, die in einem Schwan-
gerschaftskonflikt eine verantwortungsvolle Ge-
wissensentscheidung zu treffen haben. 

Das Zusammenwirken der Bereiche Aufklärung/ 
geschulte Beratung/gezielte Hilfen, verbunden mit 
einer Schwangerschaftsabbruchsregelung, lehnt 
sich im übrigen an positive Erfahrungen an, die im 
benachbarten Ausland gewonnen wurden und dort 
einen optimalen Schutz des werdenden Lebens er-
reicht haben. Erhärtet wird diese Beobachtung 
durch wissenschaftliche Untersuchungen des Max-
Planck-Instituts für ausländisches und internatio-
nales Strafrecht, Freiburg. 

Es gilt danach als erwiesen, daß Länder mit Fristen-
regelung nicht von vornherein niedrigere Ab

-

bruchszahlen aufweisen als Länder mit einer Indi-
kationenregelung. Aber auch der Umkehrschuß 
gilt nicht: Länder mit Indikationenregelungen ha-
ben nicht etwa weniger Schwangerschaftsabbrü-
che als Länder, in denen eine Fristenregelung gilt. 
Wenn es gleichwohl Länder gibt, in denen die Zahl 
der Schwangerschaftsabbrüche deutlich niedriger 
liegt, dann sind hierfür andere als strafrechtliche 
Regelungen ausschlaggebend. 

Erstes Bemühen muß es sein, ungewollte Schwan-
gerschaften in größerem Umfang als heute zu ver-
meiden. Das setzt das Wissen um Sexualität und 
Empfängnisverhütung bei beiden Geschlechtern 
voraus und muß — insbesondere bei Männern — 
die  Verantwortung für partnerschaftliche Sexuali-
tät und Empfängnisverhütung stärken. Dieses Wis-
sen soll durch Aufklärungsmaterialien und in ge-
eigneten Einrichtungen wie Schulen, Familienbe-
ratungsstellen etc. alters- und zielgruppengerecht 
vermittelt werden. 

Eine umfassende Sexualaufklärung und Sexualer-
ziehung, ferner kostenlos abgegebene Antikon-
zeptiva für Pflichtversicherte sollen ungewollte 
Schwangerschaften weniger häufig auftreten las-
sen. Schwangerschaftsberatungsstellen, flächen-
deckend eingerichtet, sind Anlaufstellen für 
Schwangere, um unterstützt von Fachkundigen 
eine Lösung ihrer individuellen Problemsituatio-
nen zu versuchen. 

Eine Schwangerschaft verändert zwangsläufig die 
Lebenssituation jeder Frau. Es ist also sicherzustel-
len, daß jede Schwangere ein umfassendes Infor-
mations- und Beratungsangebot wohnortnah vor- 



Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 	Drucksache 12/841 

findet. Das Informationsangebot muß sich auch auf 
Vorsorgeuntersuchungen, den Schwangeren zu-
stehende Leistungen der Krankenversicherung so-
wie alle Unterstützungen und familienpolitischen 
Leistungen, die Frauen nach der Geburt eines Kin-
des zustehen, erstrecken. In Konfliktsituationen 
wird Schwangeren eine weitergehende indivi-
duelle Beratung angeboten, zu der autorisierte 
niedergelassene Ärzte oder Ärztinnen oder aber 
spezielle Beratungsstellen zur Verfügung stehen. 

Dies setzt den Aufbau eines flächendeckenden 
Netzes von Beratungsstellen voraus, der als Auf-
gabe auf die alten und neugebildeten Bundeslän-
der zukommt. 

Das Familien- und Schwangerenhilfegesetz trüge 
seinen Namen nicht zu Recht, würden nicht gleich-
zeitig konkrete Hilfen mit Rechtsanspruch angebo-
ten werden, die in enger Zusammenarbeit mit den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Beratungs-
stellen für typische Schwangerschaftskonfliktsitua-
tionen entwickelt worden sind. 

Vorgesehen sind spezielle Hilfen für Alleinerzie-
hende. Diese Gruppe muß sowohl die Belastung 
der Schwangerschaft als auch die spätere Betreu-
ung und Verantwortung für ein Kind aus eigener 
Kraft bewältigen. Alleinerziehende erwarten mit 
Recht, von der Gesellschaft hierbei unterstützt zu 
werden. Im Familien- und Schwangerenhilfegesetz 
sind für diese Gruppe finanzielle Verbesserungen 
beim Erziehungs-, Wohngeld, der Sozialhilfe sowie 
den Unterhaltsvorschußleistungen vorgesehen. 
Praktische Unterstützung erhält dieser Personen-
kreis dadurch, daß sich auf ihren Wunsch hin eine 
Behörde, Jugendamt o. ä. um die Geltendmachung 
ihrer Unterhaltsansprüche kümmert. Alleinerzie-
hende sollen auch bei der Wohnungsvergabe vor-
rangig berücksichtigt werden. Sie erhalten einen 
Anspruch auf Tagesbetreuung ihrer Kinder bis zum 
3. Lebensjahr, schließlich wird die Dauer der be-
zahlten Freistellung zur Pflege erkrankter Kinder 
deutlich erhöht. 

Die Versorgung mit Kindergartenplätzen ist in 
Deutschland mehr als unbef riedigend geregelt: Ei-
ner quantitativ ausreichenden Versorgungsdichte 
in den neuen Bundesländern fehlt überwiegend 
die finanzielle Sicherstellung, darüber hinaus wer-
den auch qualitative Mängel geltend gemacht. 
Dem steht eine krasse Unterversorgung an Kinder-
betreuungseinrichtungen in den alten Bundeslän-
dern gegenüber. 

3. Das neue Recht stellt eine Frau im Zusammenhang 
mit einem Schwangerschaftsabbruch straffrei. 
Dennoch bedarf es — wie in jeder Gesellschafts-
ordnung — verbindlicher Normen. Die in den alten 
Bundesländern geltenden Vorschriften über 
Schwangerschaftsabbrüche eignen sich keinesfalls 
als Vorbild für eine gesamtdeutsche Reform: Ha-
ben sie doch zu einer unterschiedlichen Handha-
bung bereits innerhalb des Bundesgebietes, zu ei-
ner Ungleichbehandlung in den einzelnen Bundes-
ländern und damit zu einer unerträglichen Rechts-
unsicherheit für die betroffenen Frauen, Ärztinnen 
und Ärzte sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

in den Beratungsstellen geführt. Der grundlegende 
Mangel jeder Indikationenregelung besteht darin, 
daß vergleichbare Tatbestände ungleich erfaßt 
werden und auch von Dritten — gewöhnlich Jahre 
nach einem Schwangerschaftsabbruch — nicht zu-
treffend rekonstruierbar sind. Ärztlich-medizini-
sche Kriterien in diesem hochsensiblen Bezie-
hungsbereich zwischen Frauen und werdendem 
Leben können kaum jemals einer angemessenen 
juristischen Überprüfung standhalten. Dies haben 
zahlreiche, teils aufsehenerregende Strafverfahren 
gezeigt. 

Weil niemals Fälle ausgeschlossen werden können, 
in denen äußere Hilfen aus den unterschiedlichsten 
Gründen nicht greifen, muß die Möglichkeit beste-
hen, daß die Schwangere in den ersten 12 Wochen 
ihre Schwangerschaft eigenverantwortlich in dafür 
vorgesehenen medizinischen Einrichtungen ab-
brechen lassen kann. 

4. Die Einzelregelungen des Familien- und Schwan-
gerenhilfegesetzes unterscheiden sich gänzlich 
von den gesetzlichen Bestimmungen des 5. Geset-
zes zur Reform des Strafrechts, das das Bundes-
verfassungsgericht in seiner Entscheidung vom 
25. Februar 1975 (BVerfGE 39, S. 1 ff.) in seinen 
wesentlichen Teilen als verfassungswidrig erachtet 
hat. Das Gericht hat aber auch in der Urteilsbe-
gründung ausgeführt, daß es dem Gesetzgeber 
freistehe, zum Schutz des werdenden Lebens vor-
rangig vor repressiven Maßnahmen vorbeugende 
sozialpolitische oder fürsorgerische Mittel einzu-
setzen (BVerfGE 39, S. 44). Die gesetzgeberische 
Verpflichtung zum Einsatz des Strafrechts hänge 
davon ab, ob andere Regelungen vorhanden seien, 
durch die ein tatsächlicher Schutz des werdenden 
Lebens gewährleistet sei. Der Einsatz des Straf-
rechts sei als ultima ratio nur geboten, wenn auf 
andere Weise kein effektiver Schutz gegeben sei. 

Durch die umfassenden sozialen Begleitmaßnah-
men des Schwangerenhilfegesetzes ist es daher 
auch unter verfassungsrechtlichen Aspekten zuläs-
sig, strafrechtliche Vorschriften zu beschränken, 
Schwangerschaftsabbrüche innerhalb eines straf-
freien Zeitrahmens zuzulassen und betroffene 
Frauen im Zusammenhang mit einem Schwanger-
schaftsabbruch straffrei zu stellen. 

Was den generellen Lösungsansatz anbetrifft, ein-
gebettet in soziale Rahmenbedingungen, die 
Schwangerschaftsabbrüche in den ersten 12 Wo-
chen nach der Empfängnis straffrei zu stellen, so 
bestehen zumindest partiell Parallelen zu der 1975 
vom Bundesverfassungsgericht außer Kraft gesetz-
ten Fristenregelung. Gegner einer gesetzlichen 
Neuregelung des Schwangerschaftsabbruchs be-
rufen sich immer wieder auf dieses Urteil aus 1975 
und argumentieren, seine Bindungswirkung ma-
che jedes neue Gesetz von vornherein verfassungs-
widrig. 

Dagegen hat das Bundesverfassungsgericht in ei-
nem Urteil aus dem Jahre 1987 (Beschluß des Er-
sten Senats vom 6. Oktober 1987 — I BvR 1086, 
1468, 1623/82) festgestellt, daß der Gesetzgeber 
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einen „zweiten Anlauf" wagen und das Gericht zu 
einer erneuten Stellungnahme herausfordern 
dürfe. Das Verdikt der Verfassungswidrigkeit einer 
Norm hindere den Gesetzgeber nicht, eine inhalts-
gleiche oder ähnliche Regelung zu beschließen. 
Ebensowenig wie eine Bindungswirkung für das 
Bundesverfassungsgericht selbst bestehe, sei es 
dem Gesetzgeber verwehrt, seiner Gestaltungs-
freiheit und Gestaltungsverantwortung durch Er-
laß einer sinngleichen Neuregelung nachzukom-
men, wenn er sie für erforderlich halte. 

Das Gericht begründet dies mit der besonderen 
Verantwortung des demokratisch legi timierten Ge-
setzgebers, der die Rechtsordnung an wechselnde 
soziale Anforderungen und veränderte Ordnungs-
vorstellungen anzupassen habe. Denn wäre der 
Gesetzgeber bis in alle Ewigkeit an die Entschei-
dungen des Bundesverfassungsgerichts gebunden, 
so würde dies zu einer Versteinerung des Rechts 
führen. Es bestünde keinerlei Offenheit für den 
Wandel der Lebensverhältnisse und gesellschaftli-
chen Anschauungen. Das Bundesverfassungsge-
richt muß daher die Chance haben, seine frühere 
Entscheidung erneut zu überdenken. Da es seine 
Rechtsprechung nicht aus eigener Ini tiative heraus 
korrigieren kann, ist ein erneutes Tätigwerden des 
Gesetzgebers erforderlich. 

Nach Ablauf von 15 Jahren ist es höchste Zeit, die 
Argumente zu überprüfen, mit denen seinerzeit 
das Bundesverfassungsgericht — abweichend von 
einem anderslautenden Minderheitenvotum — die 
Verfassungswidrigkeit der Fristenregelung be-
gründet hat. 

Schließlich muß es auch nachdenklich stimmen, 
daß das Europäische Parlament im März 1990 an 
die Bundesrepublik Deutschland appelliert hat, 
sich von dem restriktiven, wenig hilfreichen Ab-
treibungsstrafrecht zu verabschieden. 

Das neuentwickelte Schwangerenhilferecht ist im 
übrigen — wie dargelegt — keine Neuauflage des 
5. Strafrechtsgesetzes aus 1975; vielmehr stehen 
im Vordergrund der neuen gesetzgeberischen Re-
gelung breitgefächerte soziale Rahmenbedingun-
gen, gegenüber denen die Kernvorschriften über 
straffreie Schwangerschaftsabbrüche eine deutlich 
nachrangige Bedeutung haben. 

Kosten 

Ausgehend von der Grundüberlegung, den Schutz 
des werdenden Lebens durch soziale Maßnahmen 
zu gewährleisten und dabei eine kinderfreundliche 
Gesellschaft aufzubauen, sind die Kosten des Fa-
milien- und Schwangerenhilfegesetzes beträcht-
lich. Sie belaufen sich etwa 5 Jahre nach Inkrafttre-
ten des Gesetzes auf nahezu 10 Mrd. DM p. a. 
Auch wenn diese Kosten auf verschiedene Träger 
verteilt werden, wird ein erheblicher Teil hiervon 
auf die 16 alten und neuen Länder entfallen und die 
Belastbarkeit jedenfalls einiger Länder überstei-
gen. Daher muß die Umsetzung des Familien- und 
Schwangerenhilfegesetzes notwendigerweise in 
eine Neuregelung des Finanzausgleichs zwischen 
Bund und Ländern einfließen. 

B. Zu den einzelnen Vorschriften 

Zu Artikel 1 — Schutz des werdenden Lebens 

Vorgeburtlich wachsendes Leben (werdende Leben) 
wirksam zu schützen ist Ziel und Inhalt des Gesetz-
entwurfs. Das werdende Leben durchläuft einen Ent-
wicklungsprozeß, der untrennbar mit dem Schicksal 
und Leben der schwangeren Frau verbunden ist. Das 
heranwachsende Leben läßt sich nur mit und nicht 
gegen die Schwangere schützen. Daher kann der 
Schutz des werdenden Lebens nicht als abstraktes 
Rechtsgut oder gänzlich für sich genommen gewähr-
leistet werden, sondern ist in ein untrennbares Bezie-
hungsgeflecht zwischen Verantwortung und Selbst-
bestimmung der schwangeren Frau eingebettet. 
Durch sinnvolle Hilfen kann eine Schwangere in be-
drängter Situation in die Lage versetzt werden, ver-
antwortungsvoll das heranwachsende werdende Le-
ben zu schützen. 

Auf diesem Grundgedanken basiert das Familien- 
und Schwangerenhilfegesetz. 

Zu Artikel 2 — Änderung des Bundeserziehungs-
geldgesetzes 

Diese Vorschriften differenzieren das Erziehungsgeld 
nach dem Familienstand der Elternteile; es ist eine 
deutliche Erhöhung für den Kreis der Alleinerziehen-
den vorgesehen. Eine materielle Besserstellung findet 
auch dadurch statt, daß das Erziehungsgeld nicht auf 
anderweitig gezahlte Ausbildungsvergütungen oder 
Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungs-
gesetz angerechnet wird. Schließlich wird im An-
schluß an den 18monatigen bezahlten Erziehungsur-
laub für die Dauer von insgesamt drei Jahren ein un-
bezahlter Erziehungsurlaub gewährt; während der 
gesamten Dauer des Erziehungsurlaubs besteht ein 
Kündigungsschutz. 

Zu Artikel 3 — Änderung des Unterhaltsvorschuß-
gesetzes 

Die Vorschriften sehen eine Verbesserung des Unter-
haltsvorschußgesetzes vor, auch dies als partielle Re-
gelung einer deutsch-deutschen Rechtsangleichung. 
Unterhaltsvorschußleistungen sollen bis zum 14. Le-
bensjahr eines Kindes und längstens für die Dauer von 
fünf Jahren gewährt werden. 

Zu Artikel 4 — Änderung des Kindes- und 
Jugendhilfegesetzes 

Ein weiterer Beitrag zur deutsch-deutschen Rechtsan-
gleichung wird mit den neuen Bestimmungen zum 
Kinder- und Jugendhilferecht geleistet. Der hier ver-
ankerte Rechtsanspruch eines Kindes auf Kindergar-
tenbetreuung ist auf Länderebene umzusetzen. Ziel 
ist, die qualitativ und quantitativ ungleiche Versor- 
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gung mit Kinderbetreuungseinrichtungen auszuglei-
chen und jedem Kind die Möglichkeit zum Kindergar-
tenbesuch zu gewährleisten. 

Zu Artikel 5 — Änderung des Fünften Buches (V) 
Sozialgesetzbuch 

Auch hier wird eine deutsch-deutsche Rechtsanglei-
chung in der Weise vorgenommen, daß Leistungen für 
in den Altländern wohnhafte Versicherte der gesetzli-
chen Krankenversicherung deutlich angehoben wer-
den, während für Versicherte im Gebiet der ehemali-
gen DDR einerseits zwar reduzierte Leistungen un-
vermeidbar sind, aber andererseits durch einen neuen 
Finanzierungsmodus sichergestellt wird, daß arbeits-
marktpolitische Nachteile für Eltern, wie sie gegen-
wärtig in den neuen Bundesländern zu beobachten 
sind, vermieden werden. 

Die Möglichkeit zur Freistellung erwerbstätiger El-
ternteile von der Arbeit, um ein im Haushalt lebendes 
Kind betreuen zu können, wird erweitert, und zwar 
einmal beim anspruchsberechtigten Personenkreis, 
zum anderen wird auch die Zahl der bezahlten Be-
treuungstage verdoppelt. Neu ist, daß alleinerziehen-
den Elternteilen ein erweiterter Betreuungsurlaub zu-
gestanden wird, wie er nacheinander von der Mutter 
und dem Vater eines anspruchsberechtigten Kindes 
geltend gemacht werden kann. 

Zu Artikel 6 — Gesetz über die Gewährung von 
Krediten zu vergünstigten 
Bedingungen an Schwangere und 
junge Familien 

Erfahrungsgemäß sind junge Familien durch den 
Haushaltsaufbau häufig überschuldet. Nicht selten 
können die eingegangenen Schuldverpflichtungen 
später nur schwer oder gar nicht mehr erfüllt werden. 
Dies trifft insbesondere dann zu, wenn durch eine 
Schwangerschaft oder die Geburt eines Kindes das 
Haushaltseinkommen für längere Zeit rückläufig ist. 
Für Schwangere und junge Familien mit geringem 
Einkommen sind daher erleichterte Tilgungskonditio-
nen vorgesehen. Im einzelnen handelt es sich um 
Zinszuschüsse zu den Haushaltsgründungskrediten, 
deren Rückzahlung auch zeitweise ausgesetzt werden 
kann. 

Zu Artikel 7 — Änderung des Wohnungsbindungs-
gesetzes 

Beim öffentlich geförderten Wohnungsbau soll sicher-
gestellt werden, daß Schwangere, Alleinerziehende, 
junge und kinderreiche Familien vorrangig bei der 
Wohnungsvergabe berücksichtigt werden. Diese Vor-
schrift fußt auf der Erfahrung von Schwangerschafts-
konfliktberatungsstellen, wonach unzureichender 
Wohnraum eine der den Schwangerschaftsabbruch 
auslösenden Ursachen darstellt. 

Zu Artikel 8 — Änderung des Wohngeldgesetzes 

Durch die Heraufsetzung des Kindesalters wird eine 
angemessene Erhöhung des Wohngeldes erreicht. 

Zu Artikel 9 — Änderung des Bundessozialhilfe-
gesetzes 

Die Leistungen des Bundessozialhilfegesetzes für Al-
leinerziehende werden spürbar angehoben. Für die 
nach dem Bundessozialhilfegesetz an Schwangere so-
wie Alleinerziehende mit kleinen Kindern gewährten 
Leistungen zum Lebensunterhalt werden die Eltern 
nicht mehr in Regreß genommen. 

Zu Artikel 10 — Änderung des Arbeitsförderungs-
gesetzes 

Die vorgeschlagenen Änderungen des AFG haben 
zum Ziel, die überproportionale Arbeitslosigkeit von 
Müttern und Schwangeren zu mildern. Sie sollen be-
wirken, daß 

— im AFG neben „Frauen" auch „Schwangere" als 
bevorzugte Personengruppe gefördert werden 
soll, 

— der Zugang zu Maßnahmen der beruflichen Fort-
bildung und Umschulung für Mütter und Schwan-
gere wesentlich erleichtert wird und ein Rechtsan-
spruch auf die Förderung besteht, wie vor der 
9. AFG-Novelle, 

— die Vermittlung in Arbeitsbeschaffungsmaßnah-
men für Schwangere und Mütter kleiner Kinder 
Vorrang hat, die bisherigen Zugangsbeschränkun-
gen (wie Vermittlung nur von Leistungsempfän-
gern etc.) aufgehoben werden und die Dauer der 
Maßnahmen auf drei Jahre verlängert wird. 

Zu Nummer 1 

Die neu hinzugefügte Erwähnung von Schwangeren 
als besondere Zielgruppe der Arbeitsmarktpolitik 
hebt die Notwendigkeit besonderer Hilfen für diesen 
Personenkreis hervor und bestätigt den gesellschaftli-
chen Anspruch auf besonderen Schutz werdenden 
Lebens. 

Zu Nummer 2 

Durch die Anfügung eines zusätzlichen Halbsatzes an 
Satz 3 können nun auch solche Personen gefördert 
werden, die keine abgeschlossene Berufsausbildung 
haben und statt einer dreijährigen beruflichen Tätig-
keit eine entsprechende Zeit der Kindererziehung 
oder Pflege von Familienangehörigen nachweisen 
können. 
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Zu Nummer 3 

Zu Buchstabe a 

Mit dieser Änderung wird das Unterhaltsgeld für An-
spruchsberechtigte mit mindestens einem Kind und 
für Schwangere auf 80 vom Hundert angehoben. Da-
mit wird sowohl dem völlig unzureichenden Familien-
lastenausgleich als auch der Tatsache Rechnung ge-
tragen, daß viele Frauen mit Kindern häufig wegen 
ihres zu niedrigen Einkommens und des daraus be-
rechneten, meist unterhalb der Sozialhilfe liegenden 
Unterhaltsgeldes der Zugang zu Bildungsmaßnah-
men nicht offen stand. 

Zu Buchstabe b 

Bei arbeitsmarktpolitisch lediglich „zweckmäßigen" 
Fortbildungsmaßnahmen sollen die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer zukünftig zwar weiterhin ein um 
20 vom Hundert verringertes Unterhaltsgeld erhalten, 
dabei aber nicht mit einem Darlehen belastet werden. 
Eine solche Neuregelung wird vor allem Frauen wie-
der die Möglichkeit eröffnen, sich für eine Qualifizie-
rung zu entscheiden, weil sie sich nicht verschulden 
müssen. 

Zu Buchstabe c 

Mit der Neufassung wird die Bef ristung der Teilzeit-
unterhaltsgeldregelung beseitigt und der Kreis der 
Teilnehmerinnen an Fortbildung in Teilzeitmaßnah-
men durch Wegfall der bestehenden Einschränkun-
gen erweitert. 

Zu Nummer 4 

Die Neufassung beseitigt die Einschränkung der 
9. AFG-Novelle, führt damit die „Kannleistungen" 
wieder in einem Rechtsanspruch zurück und erhöht 
die zu fordernden Kinderbetreuungskosten für jedes 
Kind von bisher 60 auf bis zu 100 DM pro Monat. 

Zu Nummer 5 

Die Neufassung soll die Zielsetzung von Arbeitsbe-
schaffungsmaßnahmen hervorheben und das Förder-
kriterium der Zusätzlichkeit der Arbeiten erweitern. 
Einschränkungen bei der Förderung durch Körper-
schaften öffentlichen Rechts und in Arbeitsamtsbezir-
ken mit verhältnismäßig guter Beschäftigungslage 
werden gestrichen. Bei der Vermittlung in Arbeitsbe-
schaffungsmaßnahmen soll auch das Kriterium der 
geschlechtsspezifischen Einengung des lokalen Ar-
beitsmarktes berücksichtigt werden. Frauen und 
Schwangere sollen dort bevorzugt werden, wo sie auf 
dem regionalen Arbeitsmarkt diskriminiert und unter-
repräsentiert sind. 

Zu Nummer 6 

Zu Buchstabe a 

Die vorgeschlagene Neufassung der Absätze 1, 2 und 
3 beinhaltet folgende wesentliche Änderungen: 

— Der Zugang zu Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen 
wird erheblich erleichtert. Die bisher in der ABM

-

Anordnung geregelten restriktiven Ausnahmetat-
bestände für die Zuweisung von Nichtleistungsbe-
ziehern in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen wer-
den durch gesetzlich geregelte Kriterien ersetzt, 
die den Kreis der Personen stärker an der arbeits-
marktpolitischen Zielsetzung von Arbeitsbeschaf-
fungsmaßnahmen orientiert, statt an Versiche-
rungsgrundsätzen. Eine solche Regelung kommt 
vor allem Frauen mit Kindern zugute, die bisher 
unterdurchschnittlich an Arbeitsbeschaffungs-
maßnahmen beteiligt sind. 

— Die zulässige Zuweisungsdauer wird auf bis zu 
drei Jahren festgelegt, ohne daß ein Dauerarbeits-
platz geschaffen werden muß, damit dem Ziel der 
Eingliederung der Arbeitslosen in das Erwerbsle-
ben stärker Rechnung getragen werden kann. 
Eine solche Regelung ist gerade auch für Schwan-
gere und Mütter kleiner Kinder von großer Hilfe. 

Zu Buchstabe b 

Redaktionelle Änderungen als Folge der Neufassung 
der Absätze 1, 2 und 3. 

Zu Artikel 11 — Änderung des Ausländergesetzes 

Die geltenden ausländerrechtlichen Bestimmungen 
werden dahin gehend erweitert, daß ein Kinderzuzug 
bis zum vollendeten 16. Lebensjahr bzw. unter be-
stimmten Voraussetzungen auch bis zum 18. Lebens-
jahr ermöglicht wird. 

Die Inanspruchnahme von Sozialhilfe oder Erzie-
hungshilfen darf insbesondere aus Gründen der 
Rechtssicherheit nicht länger zur Ausweisung eines 
Ausländers oder einer Ausländerin führen. Gerade 
durch die Geburt eines Kindes können Leistungen 
dieser Art notwendig werden, so daß hieraus eine 
zusätzliche Konfliktlage für die schwangere ausländi-
sche Frau entstehen würde. Dem wird durch die Än-
derung von § 46 des Gesetzes über die Einreise und 
den Aufenthalt von Ausländern im Bundesgebiet 
Rechnung getragen. 

Zu Artikel 12 — Änderung des Bürgerlichen 
Gesetzbuches 

Die Vorschrift verbietet in Absatz 1 jede Benachteili-
gung von Teilzeitbeschäftigten gegenüber Vollzeit-
beschäftigten. Auch wenn vermeintliche betriebliche 
Gründe eine unterschiedliche Behandlung der Teil-
zeitarbeit erfordern, ist eine Benachteiligung allein 
wegen der Teilzeitbeschäftigung unzulässig. Die Vor- 
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schrift verbietet jede unmittelbare oder mittelbare 
Form der Benachteiligung. Der Arbeitgeber trägt im 
Streitfall die Beweislast, daß eine Benachteiligung 
wegen der Teilzeitbeschäftigung nicht erfolgt ist. 

Absatz 2 bestimmt als Sonderregelung zu Absatz 1 
die ausnahmslose Gleichbehandlung von Teilzeit-  
und Vollzeitbeschäftigten bei der Vergütung der Ar-
beitsleistung. Die Regelung erfaßt das gesamte Ent-
gelt mit dem der/die Arbeitgeber/in  die Arbeitslei-
stung einer Teilzeitbeschäftigten vergütet. Hierzu ge-
hören sämtliche Arbeitgeberleistungen unabhängig 
davon, ob es sich um Geld- oder Sachleistungen han-
delt und ob die Vergütungsformen unmittelbar oder 
nur mittelbar an die Arbeitsleistung anknüpfen. 

Zu Artikel 13 — Änderung des Mutterschutz-
gesetzes 

Zu Nummer 1 

Die Einführung eines neuen § 9 a „Verlängerung des 
Arbeitsverhältnisses bei Bef ristung des Arbeitsvertra-
ges" geht über den Beg riff „Kündigung" (bisherige 
Überschrift) hinaus und macht die neue Überschrift 
notwendig. 

Zu Nummer 2 

Die Regelung schiebt dem — durch das Beschäfti-
gungsförderungsgesetz ermöglichten — Unterlaufen 
des Kündigungsschutzes für Schwangere durch Befri-
stung von Arbeitsverträgen einen Riegel vor. 

Zu Nummer 3 

Das von der Krankenversicherung gezahlte Mutter-
schaftsgeld liegt seit Inkrafttreten des Gesetzes bei 
höchstens 25 DM pro Kalendertag, also bei höchstens 
750 DM in einem Monat. Bei steigendem Einkommen 
ist damit die Belastung der Arbeitgeber und Arbeitge-
berinnen mit Mutterschutzleistungen ständig höher 
geworden. Die Frau als Arbeitnehmerin ist so in der 
Konkurrenz zum Mann deutlich benachteiligt. Dieser 
Nachteil soll abgebaut werden (dauerhaft ist eine 
Fonds-Lösung anzustreben). 

Zu Artikel 14 — Gesetz über Aufklärung, 
Verhütung, Familienplanung und 
zur Regelung des Schwanger

-

schaftsabbruches 

Zu § 1 — Anspruch auf Sexualerziehung und 
Aufklärung 

Vorgesehen ist eine Rahmengesetzgebung mit einem 
Anspruch auf Sexualerziehung, für Jugendliche wie 
Erwachsene. Erfahrungen in den europäischen Nach-
barländern, insbesondere in den Niederlanden und in 
Schweden, haben gezeigt, daß eine aufgeklärte Ver-
hütungspraxis die Zahl der Schwangerschaftsabbrü

-

che zu senken vermag. Daher sollen Erwachsene wie 
Jugendliche, Männer und Frauen, Jungen und Mäd-
chen, ein Recht auf eine umfassende Sexualaufklä-
rung haben. Dieser Anspruch wird ausdrücklich für 
beide Geschlechter formuliert, um auch die Verant-
wortlichkeit der männlichen Partner bei der Verhü-
tung ungewollter Schwangerschaften zu betonen. 

Zu § 2 — Aufklärungsmaterial 

Ein Anspruch auf umfassende Sexualerziehung und 
Aufklärung ist nur dann realistisch umzusetzen, wenn 
nach Alters- und Personengruppen differenzie rte Auf-
klärungskonzepte vorliegen und entsprechende Auf-
klärungsmaterialien wie beispielsweise Informations-
broschüren oder Lehrfilme erarbeitet worden sind. 
Die Erstellung entsprechenden Lehr- und Informa-
tionsmaterials ist eine öffentliche Aufgabe, die Bund 
und Ländern obliegt. Mittel und Praktiken der Emp-
fängnisverhütung sind in diesen Mate rialien umfas-
send und nach neuestem medizinischen Kenntnis-
stand darzustellen. 

Zu § 3 — Sexualerziehung 

Sexualaufklärung und Sexualerziehung als öffentli

-

che Aufgabe sind altersgerecht in Schulen zu vermit-
teln. Die Länder haben die Ausbildung der für einen 
solchen Unterricht benötigten Pädagogen ebenso si-
cherzustellen wie die Fortbildung von Personen, die in 
der außerschulischen Jugendarbeit tätig sind. Es 
bietet sich an, bereits bestehende Einrichtungen der 
Familienplanung, die auch bisher schon in der Sexual-
aufklärung tätig waren, in die Unterrichtung von 
Schülern mit einzubeziehen. Angebote zur Sexualauf-
klärung und Sexualerziehung dürfen aber nicht nur 
auf die schulische und außerschulische Jugendarbeit 
begrenzt bleiben, es sind auch alle Einrichtungen der 
Erwachsenenbildung in ein entsprechendes Unter-
richtsangebot einzubeziehen. 

Zu § 4 — Anspruch auf Beratung 

Erfahrungen belegen, daß Schwangere häufig unzu-
reichend informiert sind. Dies betrifft einmal die bei 
Schwangerschaft geltenden Schutzbestimmungen, 
aber auch Leistungen, die ihnen nach der Geburt ei-
nes Kindes zustehen. Um diesen Kenntnislücken an-
gemessen zu begegnen, wird Schwangeren ein 
Rechtsanspruch auf Information und Beratung ge-
währt. Es obliegt den jeweiligen Bundesländern, die 
Erfüllung dieses Anspruchs sicherzustellen. 

Zu § 5 — Einrichtung von Beratungsstellen 

Die Sicherstellung eines Angebotes an Beratungsstel-
len, die für die Ratsuchenden leicht erreichbar und 
daher in angemessener Entfernung ihres Wohnortes 
gelegen sein müssen, ist eine öffentliche Aufgabe. Die 
Beratungsangebote sind bundesweit so auszugestal-
ten, daß sie in jeder schwangerschaftsbedingten Pro- 
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blemsituation in Anspruch genommen werden kön-
nen. Es ist ein plurales Beratungsangebot vorzusehen, 
das den unterschiedlichen weltanschaulichen Orien-
tierungen in der Bevölkerung Rechnung trägt. 

Zu § 6 — Öffentliche Förderung von 
Beratungsstellen 

Anzustreben ist ein flächendeckendes Netz von Bera-
tungsstellen. Als Richtschnur dient die in Absatz 1 
festgelegte Einwohnerzahl einer Stadt, einer Region 
oder einer Gemeinde. Entsprechend dem Grundsatz, 
daß die Einrichtung von Beratungsstellen eine öffent-
liche Aufgabe ist, sind hierfür auch in den Haushalts-
etats der entsprechenden regionalen Gliederungen 
die Erstattungen der anfallenden Personal- und Sach-
kosten vorzusehen. 

Zu § 7 — Anerkennung der Beratungsstellen 

Die öffentliche Anerkennung einer Beratungsstelle 
und ihre finanzielle Förderung setzen voraus, daß eine 
Reihe von Bedingungen erfüllt werden müssen, um 
dem Beratungsauftrag dieses Gesetzes gerecht zu 
werden. In Absatz 1 sind bundeseinheitliche Rahmen-
vorschriften festgelegt; die entsprechenden verfah-
rensrechtlichen Modalitäten werden durch Landes-
recht geregelt. 

Zu § 8 — Persönliches Beratungsgespräch 

Oberste Priorität im Katalog sozialer Hilfen hat das 
umfassende persönliche Informations- und Bera-
tungsgespräch einer Schwangeren. Als Gesprächs-
partner stehen ihr eine Beratungsstelle und/oder 
ein(e) Arzt/Ärztin zur Verfügung, die allerdings — so-
fern es sich um niedergelassene Ärzte handelt — über 
eine entsprechende Fortbildung verfügen müssen. Er-
fahrungen belegen, daß schwangere Frauen häufig 
unzureichend über die sie betreffenden Schutzbe-
stimmungen im Arbeitsleben, die Leistungen der 
Krankenversicherungen oder aber die speziellen Hil-
fen für Mütter bzw. Familien mit Kleinkindern infor-
miert sind. Bei weitergehendem Beratungsbedarf z. B. 
über ihre besondere Konfliktsituation kann die 
Schwangere — beliebig oft und nach freier Wahl — 
entweder eine Beratungsstelle oder eine(n) entspre-
chend fortgebildeten Arzt/Ärztin konsultieren. Eine 
solche Beratung ist für die Schwangere stets kosten-
frei. Ärzten und Ärztinnen werden für derartige Bera-
tungen Fortbildungsangebote gemacht; die Ausbil-
dungsordnungen der Ärzte/Ärztinnen werden ent-
sprechend erweitert. Die Beratungsgespräche sind 
von den Krankenkassen zu honorieren. 

Absatz 3 weist ausdrücklich darauf hin, daß der Ober-
satz für das ganze Gesetz — nämlich der Schutz wer-
denden Lebens unter Anerkennung der Verantwor-
tung und des Selbstbestimmungsrechts der Frau — 
auch bei der Konfliktberatung zu beachten ist. Auf 
den besonderen Wunsch einer Schwangeren hin kann 
auch ihr Partner in dieses Beratungsgespräch einbe-
zogen werden. 

Zu § 9 — Beratung vor einem Schwangerschafts-
abbruch 

Eine Frau, die einen Schwangerschaftsabbruch er-
wägt, hat Anspruch auf eine vorausgehende medizi-
nische Beratung durch einen Arzt oder eine Ärztin, 
wie sie im übrigen auch für jeden anderen medizi-
nisch-operativen Eingriff gilt. Dementsprechend ist 
auch für einen Schwangerschaftsabbruch die allge-
mein übliche schriftliche Einwilligung gegenüber ei-
nem Arzt bzw. einer Ärztin erforderlich. 

Zu § 10 — Freiwillige Mitwirkung 

Grundsätzlich ist weder ein Arzt oder eine Ärztin noch 
eine Krankenpflegeperson verpflichtet, an einem 
Schwangerschaftsabbruch mitzuwirken. Das Verwei-
gerungsrecht steht nur der einzelnen Person zu, nicht 
aber dem Träger eines Krankenhauses oder einer Ein-
richtung, in der ein Schwangerschaftsabbruch vorge-
nommen werden darf. Die Mitwirkung an einem 
Schwangerschaftsabbruch ist dagegen nicht mehr 
freiwillig, wenn Lebensgefahr oder eine akute Ge-
sundheitsbedrohung der Frau gegeben ist. 

Zu § 11 — Zugelassene Einrichtung 

Hier werden die bundeseinheitlichen Rahmenvor-
schriften für solche Einrichtungen festgelegt, in denen 
Schwangerschaften abgebrochen werden dürfen. Die 
Genehmigung hierzu wird von den Ländern erteilt, 
die darüber hinaus sicherzustellen haben, daß ein 
ausreichendes Angebot an Einrichtungen zur Vor-
nahme von Schwangerschaftsabbrüchen, und zwar 
ambulant wie stationär, vorhanden ist. 

Zu § 12 — Strafvorschriften 

Mit dieser Regelung werden die engeren Verhaltens-
vorschriften festgelegt, deren Nichtbeachtung straf-
bewehrt sind. 

Ein Arzt oder eine Ärztin, der/die nach der 12. Woche 
seit der Empfängnis eine fremde Schwangerschaft ab-
bricht, sofern nicht die Voraussetzungen von Abs. 5 
vorliegen, wird bestraft. 

Eine strafbare Handlung liegt auch vor, wenn ein 
medizinisch nicht Sachkundiger eine fremde Schwan-
gerschaft abb richt, in welchem Zeitpunkt auch im-
mer. 

Strafbar macht sich ebenfalls, wer gegen den Willen 
der Schwangeren eine Schwangerschaft abb richt 
oder aber leichtfertig die Gefahr des Todes oder eine 
schwere Gesundheitsschädigung der Schwangeren 
zu vertreten hat. 

Nicht unter Strafe fällt ein Schwangerschaftsabbruch 
nach der 12. Woche, wenn Lebensgefahr für die 
Schwangere besteht oder aber eine ins Gewicht fal-
lende Beeinträchtigung ihres körperlichen oder seeli-
schen Gesundheitszustandes auf keine andere Weise 
abgewendet werden kann. Eine solche Feststellung 
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trifft der den Abbruch durchführende Arzt oder die 
Ärztin abschließend. Die ärztliche Beurteilung ent-
zieht sich einer gerichtlichen Überprüfung, soweit die 
Indikationsstellung nicht offenkundig unzutreffend 
war. Die hier erfolgte Definition der Indikation er-
laubt, auch Fälle anderer Art als der klassisch-medizi-
nischen Indikation zu erfassen. 

Eine betroffene Frau geht im Zusammenhang mit ei-
nem Schwangerschaftsabbruch stets straffrei aus. 
Dies entspricht den Erkenntnissen, daß derartige 
Strafandrohungen nicht geeignet sind, werdendes Le-
ben zu schützen. 

Zu § 13 — Ordnungswidrigkeit 

Der Arzt oder die Ärztin handelt ordnungswidrig, 
wenn ein Schwangerschaftsabbruch entweder in ei-
ner nicht zugelassenen Einrichtung vorgenommen 
wird oder die schriftliche Einwilligung der Schwange-
ren nicht vorgelegen hat. 

Zu § 14 — Noch nicht vollstreckte Strafen 

Es entspricht dem Gebot der materiellen Gerechtig-
keit, über § 2 Abs. 3 StGB hinaus, nach altem Recht 
rechtskräftig verhängte Strafen für Taten, die nach 
neuem Recht nicht mehr strafbar wären, nicht zu voll-
strecken. Im übrigen entspricht § 14 Artikel 9 des 
5. StrRG, so daß auf dessen Begründung (Drucksache 
7/1974 [neu], S. 19) verwiesen werden kann. 

Zu Artikel 15 — Änderung des Strafgesetzbuches 

Die §§ 218 bis 219d StGB werden durch die Bestim-
mungen des Gesetzes über Aufklärung, Verhütung, 
Familienplanung und zur Regelung des Schwanger-
schaftsabbruchsrechts, insbesondere die §§ 12 und 13 
ersetzt. 

Die Regelung des § 5 Nr. 9 StGB widerspricht 
dem Anliegen des Schwangerenhilfegesetzes, den 
Schwangerschaftsabbruch — soweit vertretbar — zu 
entkriminalisieren. Im übrigen besteht kein Bedürf-
nis, im Ausland vorgenommene Schwangerschaftsab-
brüche nach deutschem Recht zu beurteilen und ggf. 
zu ahnden. 

Bei der Neufassung des § 203 Abs. 1 Nr. 4 a StGB han-
delt es sich um eine redaktionelle Folgeänderung. 

Zu Artikel 16 — Änderung der Strafprozeßordnung 

Redaktionelle Folgeänderungen. 

Zu Artikel 17 — Änderung des Fünften Gesetzes 
zur Reform des Strafrechts 

Bei der Aufhebung von Strafvorschriften handelt es 
sich um redaktionelle Folgeänderungen. 

Zu Artikel 18 — Änderung der Reichs

-
versicherungsordnung 

Antikonzeptiva werden für Versicherte bzw. mitversi-
cherte Familienangehörige kostenlos zur Verfügung 
gestellt. Analog sind entsprechende Anforderungen 
für Beamtinnen und Beamte beihilfefähig. 

Zu Artikel 19 — Aufhebung von auf dem Gebiet 
der ehemaligen DDR fortgeltenden 
Vorschriften 

Mit Inkrafttreten dieses Gesetzes sind das nach dem 
Einigungsvertrag im Gebiet der ehemaligen DDR fort-
bestehende Gesetz über den Schwangerschaftsab-
bruch aus dem Jahre 1972 und die dieses Gesetz er-
gänzenden Vorschriften aufzuheben. 

Zu Artikel 20 — Aufhebung von Vorschriften 

Die Bundesstiftung „Mutter und Kind — Schutz des 
ungeborenen Lebens", die seit etwa sieben Jahren 
besteht und deren Stiftungsvermögen seither konti-
nuierlich aufgestockt wurde, wird aufgelöst. Die da-
durch frei werdenden Haushaltsmittel werden zur Fi-
nanzierung der sehr konkreten und daher wirkungs-
volleren Hilfen für Schwangere sowie für Mütter bzw. 
Väter kleiner Kinder eingesetzt. 

Zu Artikel 21 — Inkrafttreten 

Artikel 21 regelt das Inkrafttreten des Gesetzes. 








